
5. Jahresrechnung: Erfolgsrechnung per 31.12.24 

Aufwand Ertrag Budget 2024 Abweichung

Verwaltungsrat, GPK 1’500.00 1’500.00 0.00

Spesen 1’581.00 1’200.00 +381.00

Bürgerversammlung 1’170.05 1’200.00 -29.95

Anlässe 652.60 1’000.00 -347.40

Inserate+Drucksachen 3’108.35 1’500.00 +1’608.35

Übriges 3’176.75 3’400.00 -223.25

TOTAL 11’188.75 9’800.00 +1’388.75



5. Jahresrechnung: Erfolgsrechnung per 31.12.24 

Aufwand Ertrag Budget 2024 Abweichung

Beitrag Stadt Gossau 4’000.00 4’000.00 0.00

Mitgliederbeiträge 3’375.00 3’500.00 -125.00

Übriges 1’243.90 800.00 443.90

TOTAL 8’618.90 8’300.00 +318.90



5. Jahresrechnung: Bilanz per 31.12.24 

Aktiven Passiven Budget 2024 Abweichung

Kasse 1’292.20

Raiffeisenbank 30’788.56

Transitorische Aktiven 0.00

Kreditoren 0.00

Transitorische Passiven 871.90

Eigenkapital 33’778.71

Jahresverlust -2’569.85 -1‘500.00 -1‘069.85

TOTAL 32’080.76 32’080.76



5. Jahresrechnung - Erläuterungen

- Der Verlust für das Jahr 2024 von Fr. 2’569.85 ist vorwiegend 
auf Mehrausgaben von Fr. 1’608.35 für Drucksachen und 
Inserate zurückzuführen, welche für die beiden Bürger-
versammlungen, die lokalen Behördenwahlen und für den 
Abstimmungskampf für das Schulhaus eingesetzt worden sind. 
Ausserdem belastete uns der Kanton mit Fr. 1’500.00 für seine 
Kontrolltätigkeit. 

- Art. 110h GG*: Die Aktivierung und der Verkauf eines 
Anteilsscheins der Genossenschaft Alterssiedlung Wiesental 
Andwil ergab ausserordentliche Einnahmen von Fr. 499.00



5. Jahresrechnung - Erläuterungen

- Art. 123b GG*: Die Entschädigung für den Verwaltungsrat betrug 

pro Mitglied Fr. 280.00 und für die GPK pauschal Fr. 100.00

- Art. 110s GG* und Art. 17fff FHGV*: auf eine 

Investitionsrechnung und einen Anhang zur Jahresrechnung 

wird wegen Geringfügigkeit verzichtet

*

GG = Gemeindegesetz

FHGV = Verordnung über den Finanzhaushalt der Gemeinden


